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FORUM

Benjamin F. Bragger

Uberblick iiber das Disziplinarrecht im schweizerischen
Freiheitsentzug

Der nachfolgende Beitrag gibt einen Uberblick iiber das
Disziplinarwesen und das Disziplinarverfahren im Frei-
heitsentzug in der Schweiz. Auf Grund der kantonalen
Rechtsetzungskompetenz im Bereich der Untersuchungs-
haft und des Strafvollzuges ist es fiir den Rechtsunterwor-
fenen dusserst schwierig, die einschldgigen Bestimmun-
gen zu finden. Diese sind leider hdufig nicht in den kanto-
nalen Gesetzessammlungen niedergeschrieben, sondern
nur in anstaltsinternen Reglementen festgehalten. Auch
ist der Rechtsschutz der Eingewiesenen gegentiber Diszi-
plinarentscheiden in vielen Kantonen nur mangelhaft
ausgestaltet. Der Autor pladiert deshalb fiir eine weiterge-
hende bundesrechtliche Regelung des Disziplinarwesens,
welche nicht nur, wie in der laufenden Revision des Allge-
meinen Teils des Strafgesetzbuches vorgesehen, die zulds-
sigen Disziplinarsanktionen abschliessend aufzéhlt. Darti-
ber hinaus sollte zudem die zeitliche Hochstdauer der Be-
schrankungen einheitlich normiert und die Kantone
verpflichtet werden, als letztinstanzliches Uberpriifungs-
organ der verwaltungsrechtlichen Disziplinarentscheide
zwingend eine richterliche Behorde vorzusehen.

La contribution suivante donne un apercu des mesures et
dela procédure disciplinaires par rapport aux mesures pri-
vatives de liberté en Suisse. Pour les personnes soumises a
ces réglementations, il est souvent trés difficile de trouver
les normes applicables car la compétence législative en
matiére de détention provisoire et d'exécution des peines
reléve des cantons. Les dispositions en question ne sont
souvent pas contenues dans les recueils des lois cantona-
les mais font seulement partie des réglementations inter-
nes des établissements pénitentiaires. En outre, I’assistan-
ce judiciaire aux détenus face aux décisions disciplinaires
est lacunaire dans beaucoup de cantons. C'est pourquoi
l'auteur plaide pour une réglementation fédérale plus
étendue qui ne se bornerait pas a énumérer les sanctions
disciplinaires admises, comme le prévoit la révision de la
partie générale du code pénal suisse en cours. Pour aller
plus loin, il faudrait réglementer la durée maximale des
sanctions et les cantons devraient étre obligés de prévoir
une autorité juridique comme organe de contréle pour les
décisions disciplinaires relevant du droit administratif.

The following contribution gives an overview of disciplina-
ry sanctions and procedure in the Swiss penitentiary sys-
tem. Itis often difficult for inmates to find the applicable le-
gal rules because the cantons are competent for legislation
in matters of detention in custody and execution of senten-
ces. These rules are often not to be found in the canton’s
compendiums of laws but are only internal rules for penit-
entiaries. Additionally, in many cantons there is only limited
judicial protection for inmates regarding disciplinary deci-
sions. The author pleads for a federal legislation on disci-
plinary sanctions that goes farther than a list of allowed
sanctions, as it is planned in the ongoing revision of the ge-
neral part of the Swiss criminal code. Furthermore, there
should be a uniform maximum time for sanctions and can-
tons should be obliged to appoint a judicial authority to con-
trol administrative decisions in the last instance.

1. Zum Begriff der Disziplin

Der Begriff der Disziplin stammt von der latei-
nischen Sprache ab. Disciplina gehort sprach-
wissenschaftlich zur Wortfamilie des Verbums
capere!. In diese sind u.a. auch die Worte disci-
pulus und discipula (Schiiler und Schiilerin)
eingeteilt. Der lateinische Begriff disciplina
beinhaltet verschiedene Sinngehalte und wird
einerseits mit Unterricht, Unterweisung,
Kenntnis, Wissen, Bildung, Lehrmethode, Sys-
tem, Unterrichtsfach, Wissenschaft und Schule,
andererseits mit Kriegs- und Manneszucht,
Disziplin, Lebensweise und Ordnung tber-
setzt?.

Uber die Jahrhunderte hat sich die Bedeu-
tung des Begriffes Disziplin immer wieder ge-
wandelt. Er wurde und wird auch heute in den
verschiedenen Lebensbereichen abweichend
verwendet und ausgelegt. Trotzdem lassen sich
Elemente einer allgemein giiltigen Definition
herausschalen. Disziplin stellt einen unbeding-
ten Gehorsam gegeniiber einer Ordnung dar,
die sich auf das Wertgefiige eines bestimmten
gesellschaftlichen Systems abstiitzt (Cloer,
1982, 17, Haberli, 1909, 10; Huber, 1995, 5)3. Un-
ser heutiges Verstandnis der Disziplin basiert
auf dem Disziplinarwesen der Armeen der
zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. Es hat sich
im Laufe der Zeit in Schulen, Universitdten,
Krankenhdusern, Fabriken und nicht zuletzt in
den Gefingnissen entwickelt, wobei sich die
verschiedenen Institutionen gegenseitig in der
Ausgestaltung des Disziplinarwesens beein-
flusst und dieses stetig verfeinert haben. Es
galt, den Korper der betroffenen Menschen
durch ihr Verhaltnis zur Disziplinarordnung in
einem einzigen Vorgang um so gefiligiger zu
machen, je niitzlicher er fiir das betreffende

1 Capere, capio, cepi, captum wird sowohl mit den Verben ergreifen und er-
obern als auch mit fassen und begreifen tibersetzt, vgl. dazu auch unter
dem Stichwort Disziplin, Duden, Bd. 7, Das Herkunftsworterbuch, Mann-
heim - Wien - Ziirich.

2 Vgl.dazu Langenscheidts Worterbuch der Lateinischen und Deutschen Spra-
che; K.Raab/M. Kessler, Lateinische Wortkunde, Oldenburg 1986; P. Metzger,
Schweizerisches juristisches Worterbuch, Bern — Stuttgart — Wien 1996.

3 Foucault definiert die Disziplin als eine politische Anatomie des Details; zur
Entwicklung des Disziplinarwesens (Foucault, 1994, 173 ff.).
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System sein konnte und umgekehrt (Foucault,
1994, 176). Die Inhaber der Disziplinargewalt
machten sich zur Erreichung ihrer Ziele die
Idee der baulichen Absonderung des Aufent-
haltsortes der Unterworfenen zu Nutzen. Die-
ser Gedanke bringt zum Ausdruck, dass Men-
schen in geschlossenen Systemen effizienter
Uberwacht und gefiihrt werden konnen. Diese
Erkenntnis setzte sich dem damaligen Zeitgeist
entsprechend sehr schnell durch. Sie trug
massgeblich zur Aufrechterhaltung der gegebe-
nen Ordnungen und zur Steigerung der Leis-
tung der Menschen bei. Der englische Phi-
losoph und Architekt Jeremias Bantham
(1748-1832) entwickelte auf diesem Hinter-
grund das sog. Panoptikum, welches bis zum
Beginn des 20. Jahrhunderts insbesondere die
Geféangnisarchitektur nachhaltig pragte?.
Obwohl das Disziplinarwesen einen gemein-
samen Ursprung und ein gemeinsames Gedan-
kengut aufweist, sind die heutigen Ausgestal-
tungsformen in den verschiedenen Rechtsge-
bieten nicht mehr mit dem Ausgangspunkt zu
vergleichen und je nach Fachbereich sehr
unterschiedlich ausgeprdgt. Der nachfolgende
Aufsatz gibt einen Uberblick iiber das heute in
der Schweiz geltende Disziplinarsystem im
Strafvollzug anhand der allgemeinen Rechts-
grundlagen und gewisser Hinweise auf die be-
stehende Praxis. Wegen der kantonalen Zustan-

4 Das Prinzip des Panoptikums ist Folgendes: « ... an der Peripherie ein ring-

formiges Gebaude; in der Mitte ein Turm, der von breiten Fenstern durch-
brochen ist, welche sich nach der Innenseite des Ringes 6ffnen; das Ring-
gebdude ist in Zellen unterteilt, von denen jede durch die gesamte Tiefe
des Gebdudes reicht; sie haben jeweils zwei Fenster, eines nach innen, das
auf die Fenster des Turms gerichtet ist, und eines nach aussen, so dass die
Zelle auf beide Seiten von Licht durchflutet wird. Es geniigt demnach, ei-
nen Aufseher im Turm aufzustellen und in jede Zelle einen Irren, einen
Kranken, einen Strafling, einen Arbeiter oder einen Schiiler unterzubrin-
gen. Vor dem Gegenlicht lassen sich vom Turm aus die kleinen Gefange-
nensilhouetten in den Zellen des Ringes genau ausnehmen. ... Die panop-
tische Anlage schafft Raumeinheiten, die es erméglichen, ohne Unterlass
zu sehen und zugleich zu erkennen.» (Foucault, 1994, 181 und 256 ff.). In
der Schweiz gibt es zurzeit noch zwei architektonische Zeitzeugen dieses
Gedankengutes, namlich die Kantonale Strafanstalt Lenzburg und das Ge-
fangnis Schéllemadtteli in der Stadt Basel. Letzteres ist jedoch als sog. Halb-
panoptikum ausgestaltet, d.h. die Peripherie ist nur als Halbkreis konzi-
piert.

BGE 98 Ib 306; BGE 87 I 835.

Art. 123 BV i.V.m. Art. 401 StGB (SR 311), vgl. dazu Knapp, Art. G 4*sRz. 1,
Riklin, 338 ff.; BGE 99 Ia 270 f.; BGE 106 Ia 177.

Gesetz iber den Vollzug der Freiheitsstrafen und der freiheitsentziehen-
den Massregeln der Besserung und Sicherung vom 16.3.1976, in Kraft seit
1.1.1977 (StVollzG); vgl. dazu Kaiser/Kerner/Schéch, 1991, 6 f.

In der Literatur wird einerseits von einem unhaltbaren Zustand der
Rechtszersplitterung und somit der Rechtsunsicherheit gesprochen, an-
dererseits stellt sich die Frage, ob die rudimentdren kantonalen Bestim-
mungen einen geniligenden Grundrechtsschutz fiir den Gefangenen bil-
den konnen, vgl. dazu Bragger, ZStrR, 184 mit der dort zitierten Literatur.
Art. 7 ff. BV (SR 101).
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digkeit im Strafvollzug (Brdgger, ZStrR, 184),
welche auch das Disziplinarwesen in diesem
Bereich umfasst, kann nachfolgend nicht auf
alle Einzelheiten in den Kantonen eingegangen
werden. Vielmehr sollen die allgemeinen
Grundsatze und die Auswirkungen der Grund-
rechte der Bundesverfassung und der Europadi-
schen Menschenrechtskonvention auf die kan-
tonalen Regelungen aufgezeigt werden.

Als Disziplinargewalt versteht man heute
das Recht einer Behorde, schuldhafte Pflicht-
verstosse von Personen, welche in einem be-
sonderen Rechtsverhdltnis stehen, mittels Dis-
ziplinarmassnahmen zu bestrafen, wenn dies
zur Aufrechterhaltung der Ordnung innerhalb
des Systems des besonderen Rechtsverhaltnis-
ses als notwendig erscheint. Als Disziplinar-
massnahmen gelten verwaltungsrechtliche
Sanktionen, welche dem Inhaber der Diszipli-
nargewalt zur Aufrechterhaltung der Ordnung
innerhalb des Systems des besonderen Rechts-
verhdltnisses zur Verfiigung stehen (Huber,
1995, 8)5.

2. Disziplinarrecht
2.1.  Rechtsquellen
Das Disziplinarrecht bildet einen Teil der Straf-
vollzugsgesetzgebung, welche entgegen dem
materiellen Strafrecht eine weitgehend kanto-
nale Rechtsetzungsmaterie geblieben istt. Es
besteht deshalb in der Schweiz bis heute kein
einheitliches Strafvollzugsgesetz, wie z.B. in
Deutschland’. Diese Rechtslage hat ihren Ur-
sprung in der verfassungsmassigen Kompe-
tenzverteilung zwischen Bund und Kantonen
im Gebiet des Strafvollzuges (Art. 123 BV).
Wegen unterschiedlicher Auslegungsmoglich-
keiten dieser Kompetenznorm sind die Zustdn-
digkeiten zwischen Bund und Kantonen nicht
restlos gekldrt. Dies hat zu einer kaum mehr
liberblickbaren Verzettelung der Vollzugsnor-
men auf den verschiedenen Kompetenzstufen
der Rechtsetzung und zu einem erheblichen
Mass an Rechtsunsicherheit gefiihrts.
Bestimmungen tiber den Strafvollzug ent-
hédlt u.a. die Bundesverfassung. Neu kennt die-
se im Kapitel der Grundrechte einen Artikel
iber den Freiheitsentzug (Art. 31). Dariiber
hinaus sei auf den nun sauber systematisierten
Grundrechtskatalog hingewiesen®. Der Men-
schenwiirde (Art. 7), der personlichen Freiheit
(Art. 9), den allgemeinen Verfahrensgarantien
(Art. 29), den Verfassungsgrundsdtzen der Ge-
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setzmadssigkeit, der Verhdltnismadssigkeit und
der Rechtsgleichheit kommen gerade im Be-
reich des Disziplinarrechts eine herausragende
Bedeutung zu (Huber, 1995, 14).

Die internationalen Vereinbarungen, welche
von der Bundesversammlung ratifiziert worden
sind, haben einen immer grosser werdenden
Einfluss auf das Strafvollzugsrecht, nicht zu-
letzt auch auf das Disziplinarwesen. Zu erwah-
nen sind hier namentlich die EMRK, insbe-
sondere die Art. 2 Recht auf Leben und Art. 3
Verbot der Folter, die Europdischen Strafvoll-
zugsgrundsatze!!, welche in Art. 33 ff. ausfiihr-
liche Bestimmungen zum Disziplinarwesen
und zu den Disziplinarstrafen enthalten. Ob-
wohl es sich dabei nur um Empfehlungen des
Ministerkomitees der Europarates handelt,
welche vom Parlament nicht ratifiziert worden
sind und keine subjektiven Rechte und Pflich-
ten fiir die betroffenen Gefangenen begriin-
den!?, werden diese Grundsdtze vom Schweize-
rischen Bundesgericht als Auslegungsmittel bei
Beschwerden tiber den Strafvollzug und das
Disziplinarwesen im Freiheitsentzug herange-
zogen!3. Schliesslich zeitigt auch die sog. Anti-
folterkonvention des Europarates!4 Auswirkun-
gen auf den schweizerischen Strafvollzug. Die

Wie bereits angefiihrt, ist das Disziplinarrecht
in den kantonalen Strafvollzugserlassen gere-
gelt. Die relevanten Bestimmungen sind haufig
in einer Vielzahl von Texten und Bestimmungen
verstreut, wie z.B. in Strafvollzugsgesetzen, re-
gierungsrdtlichen Strafvollzugsverordnungen,
Strafprozessordnungen, Organisations- oder
Anstaltsreglementen und Weisungen der kanto-
nalen Direktionen.

Im Kanton Bern sind die Grundsdtze des
strafrechtlichen Freiheitsentzuges beispiels-
weise im sog. Strafverfahren, d.h. in der Straf-
prozessordnung, geregelt?2. Bestimmungen iiber
das Disziplinarwesen sucht der Rechtsunter-
worfene jedoch vergeblich in diesem formellen
Gesetz. Diese findet er in der von der kantona-
len Exekutive erlassenen Strafvollzugsverord-
nung, einem Gesetz im materiellen Sinne?3, was
m.E. der neueren Grundrechtslehre wider-
spricht. Nach heutigem Grundrechtsverstind-
nis bedirfen auch Beschrankungen der per-
sonlichen Freiheit von Personen, welche sich in
einem besonderen Rechtsverhadltnis (friher
sog. Sonderstatusverhdltnis) befinden, einer
gesetzlichen Grundlage (Haller, Komm. BV, 129;

10 Europdische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten vom 4. November 1950, fiir die Schweiz seit dem 28. November
1974 in Kraft (SR 0.101).

Empfehlung Nr. R (87) 3 des Ministerkomitees des Europarats vom 12. Fe-
bruar 1987 iiber die Europdischen Strafvollzugsgrundsatze. Diese liegen in
einer deutschen Ubersetzung vor, erschienen unter dem Titel: Europdische
Strafvollzugsgrundsitze, Uberarbeitete europdische Fassung der Mindest-

Allgemeinen einer Kontrolle unterzogen wur-
. grundsadtze fiir die Behandlung der Gefangenen, Motive, Texte, Materialien,
den.In den Jahren 1996 und 2001 erfolgten zwei C.F Miiller Juristischer Verlag, Hrsg., Heidelberg 1988.
Folgebesuchel>. 12 Europiische Strafvollzugsgrundsiitze, 12.
Das Schweizerische Strafgesetzbuch zihlt 13 Vel.zB.BGE1061a281f;BGE 102123071,
= = . ;i . 14 Europdisches Ubereinkommen zur Verhiitung von Folter und unmensch-
zwar einige wichtige Vollzugsgrundsatze auf?s, licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe vom 26. November
namentlich die Wiedereingliederung als Ziel des 1987 (Antifolterkonvention), fiir die Schweiz am 1. Februar 1989 in Kraft
) getreten (SR 0.106).
Strafvollzuges. Dieser soll zudem auch darauf 15 vg1. dazu Informationen iiver den Straf- und Massnahmenvolizug, BAJ, 1/98
hinwirken, dass das Unrecht, das dem Gescha- 241f.;1/02 24 f; zum letzten Besuch der CPT im Jahre 2001 vgl. dazu die Stel-
5 . n . lungnahme des Schweizerischen Bundesrates zum Bericht der CPT iiber
digten durch die Tat zugefiigt wurde, wiedergut-
gemacht wird!’. Es schweigt bis anhin jedoch
ganzlich zu Fragen des Disziplinarwesens. Die

Schweizer Gefangnisse und Anstalten wurden
erstmals im Jahre 1991 von Experten des Euro-
parates besucht, wobei auch verschiedenste 1
Disziplinarzellen und das Disziplinarwesen im

=

v

dessen Besuch vom 5.-15.02.2002 unter: www.ofj.admin.ch/d/index.html.
Das Besuchsprozedere der CPT wird in : Informationen iiber den Straf- und
Massnahmenvollzug, BAJ, 1/02 25 ff. ausfiihrlich dargelegt.
16 Vgl. dazu Art. 37, 37bis, 41, 42 Ziff. 2 und 3, 374 ff. StGB (SR 311).
Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetz- 17 Art. 37 Ziff. 1 Abs. 1 StGB (SR 311), zur Aufgabe und zum Ziel des Straf-

buches will diesen Mangel beheben!s. Der Ent- vollzuges in der Schweiz vgl. Bragger, BaKomm, Art. 37 N 1 ff.
) . . ! . 18 Vgl. dazu Art. 78,90 und 91 E 1998.
wurf stipuliert als wesentliche Neuerung in Art. 19 Art.91 Abs. 2 E 1998.
91 einen bundesrechtlichen numerus clausus der 20, -Art.91.Abs. 3T, 1998. N
R X i . 21 Das sog. Ostschweizerkonkordat vom 31.3.1976 umfasst dabei die Kantone
Disziplinarsanktionen'®. Zudem verpflichtet er Ziirich, Glarus, Schaffhausen, die beiden Appenzell, St. Gallen, Graubiin-
die Kantone, gesetzliche Regelungen tiiber die

den und Thurgau (SR 343.1), das sog. Nordwest- und Innerschweizerkon-
Disziplinarverstosse, die Disziplinarsanktionen

—-

kordat vom 4.3.1959 die Kantone Basel Stadt und Basel Landschaft, Solo-
thurn, Bern, Luzern, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Uri, Zug und Aargau (SR
343.2) und schliesslich das Konkordat der Westschweiz und des Kantons Tes-
sin vom 22.10.1984 die lateinischsprachigen Kantone (SR 343.3).
22 Art. 412 ff. des Gesetzes vom 15. Mdrz 1995 iiber das Strafverfahren (BSG
321.1).
Vgl. dazu Art. 71 ff. der Verordnung vom 28. Mai 1986 iiber den Vollzug frei-
heitsentziehender Sanktionen an Erwachsenen und das Gefdngnis- und
Anstaltswesen im Kanton Bern (Strafvollzugsverordnung) (BSG 341.11).

und deren Zumessung sowie liber das Diszipli-
narverfahren vorzusehen?0,

Ebensowenig enthalten die drei Strafvoll-
zugskonkordate Bestimmungen tiber das Diszi-
plinarwesen?!,

2

w
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Villiger, 1999, Art. 5 N 325). Nicht nur die Vor-
aussetzungen zur Begriundung des Freiheits-
entzuges, sondern auch die wichtigsten mit dem
Strafvollzug verbundenen Beschrankungen
miussen durch Rechtssatz geregelt werden. Da-
bei muss der wesentliche Inhalt, wie nament-
lich die Art und mogliche Hochstdauer des Frei-
heitsentzuges, in einem Gesetz im formellen
Sinne bestimmt sein?¢. Fur die Normierung der
Einzelheiten des Strafvollzuges, wie z.B. die Re-
gelungen der Ausgestaltung der Zelle und des
Empfanges von Besuchen, gentigt jedoch eine
Verordnung als Rechtsgrundlage?®. Diese Mei-
nung des Bundesgerichts ist m.E. aus heutigem
Grundrechtsverstandnis jedoch zu kritisieren,
ja abzulehnen. Bei schwerwiegenden Eingrif-
fen in die personliche Freiheit, die sicherlich
insbesondere bei der Beschrankung des Besu-
ches, des Korrespondenzrechtes und bei Fragen
von Beurlaubung sowie nicht zuletzt bei Diszi-
plinarstrafen, insbesondere bei der Anordnung
von Einzelhaft gegeben sind, miisste heute, ent-
gegen der Meinung des Bundesgerichts im Jah-
re 1973, ein Gesetz im formellen Sinne als
Rechtsgrundlage gefordert werden, um dem
Grundrechtsschutz gentigend Rechnung zu tra-
gen?6, In diesem Sinne ist m.E. auch die diszi-
plinarrechtliche Bestimmung des Entwurfes
1998 zu verstehen, welche von den Kantonen
gesetzliche Regelungen in diesem Bereich ver-
langt?7,

2.2.  Rechtsnatur

Lange Zeit war die Frage strittig, ob das Diszi-
plinarrecht im Freiheitsentzug dem Straf- oder
Verwaltungsrecht zuzuordnen sei. Die dltere
Lehre vertrat die Meinung, dass es als einen Teil
des Spezialstrafrechts dem Strafrecht zugeho-
re. Heute wird es von der herrschenden Lehre
und Rechtsprechung klar zum Verwaltungs-
recht gezdhlt (Huber, 1995, 11 f.)28. Anders als

BGE 106 Ia 281; BGE 99 Ia 269.

Vgl. dazu BGE 99 Ia 267 ff.

Das BGer hat bereits im Jahre 1973 darauf hingewiesen, dass in Deutsch-
land fiir Grundrechtseingriffe eine strengere Auffassung als in der
Schweiz vorherrsche, vgl. dazu BGE 99 Ia 269 E. I1T, 5.

Art. 91 Abs. 3 E 1998; vgl. auch die betreffende Botschaft 98.038, 147.

BGE 101 Ia 307 ff.; BGE 108 Ia 232.

Beispielsweise Beamte, Staatsangestellte, Rekruten, Soldaten, Schiiler,
Strafgefangene.

Verbot der Doppelbestrafung.

BGE 108 Ia 232; BGE 101 Ia 307; BGE 99 IV 13.

Vgl. auch Botschaft 98.038, 147.

BGE 98 Ib 306; BGE 971834 f.

Vgl. dazu Art. 48 Abs. 3 der Hausordnung der Anstalten Witzwil vom 1. Ju-
1i 1989.

BGE 108 Ia 232.
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das Strafrecht setzt das Disziplinarrecht voraus,
dass der ihm Unterworfene in einem besonde-
ren, engen Rechtsverhdltnis steht?®. Auch
unterscheiden sich die Reaktionsformen. Das
Disziplinarrecht sieht keine kriminalrecht-
lichen Sanktionen vor. Es kennt u.a. den Ver-
weis, das Berufsverbot und die Entlassung aus
dem Dienstverhdltnis; im Freiheitsentzug i.d.R.
den Verweis als mildeste Sanktion, gefolgt vom
Entzug von Vergtlinstigungen bis hin zur unbe-
dingten Arreststrafe (strikte Einzelhaft in einer
speziellen Disziplinarzelle). Schliesslich findet
der strafprozessuale Grundsatz ne bis in idem
keine Anwendung?3®. Ein Eingewiesener kann
somit beispielsweise wegen Besitzes von Dro-
gen sowohl mit einer Disziplinarmassnahme als
auch mit einer Kriminalsanktion belegt wer-
den3!. Die Verhangung disziplinarischer Mass-
nahmen setzt somit nicht die Begehung einer
strafbaren Handlung voraus, es geniigt, wenn
der Eingewiesene schuldhaft eine Bestimmung
der besonderen Ordnung, i.d.R. der Anstalts-
ordnung, verletzt (Huber, 1995, 13)32.

Obwohl die dogmatische Zuordnung des
Disziplinarrechts zu Gunsten des Verwaltungs-
rechts entschieden worden ist, entlehnt jenes
zuweilen strafrechtliche Begriffe und Kon-
struktionen, um zu brauchbaren und verniinfti-
gen Ergebnissen zu gelangen. Beispielhaft sei
auf die Lehre der Rechtfertigungsgriinde, auf
das Verschuldensprinzip, auf die Versuchs- und
Vorbereitungstheorie sowie die Teilnahmelehre
verwiesen (Huber, 1995, 13).

2.3.  Sinn und Zweck

Das Disziplinarrecht im Freiheitsentzug dient
in erster Linie der Aufrechterhaltung der Ord-
nung innerhalb der Anstalt. Man spricht von der
sog. Ordnungsfunktion des Disziplinarrechts3.
Es darf somit nur dann zur Anwendung gelan-
gen, wenn die ordentlichen pddagogischen
Mittel des Personals, wie namentlich der Be-
treuung und Fihrung sowie der Einflussnahme
auf den Gefangenen nicht mehr ausreichen, um
die Anstaltsordnung aufrecht zu erhalten (vgl.
Kaiser/Kerner/Schoéch, 1991, 199)3¢. Dariiber
hinaus wird mittels Disziplinarmassnahmen
versucht, den fehlbaren Insassen zukiinftig zu
einem regelkonformen Verhalten zu beeinflus-
sen. Somit fdllt ihnen auch eine padagogische
Aufgabe zu, welche mit dem Begriff Erzie-
hungsfunktion des Disziplinarrechts umschrie-
ben wird. Das ponale Element der Disziplinar-
sanktionen steht im Hintergrund?®. Die Erhal-
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tung der Anstaltsordnung und nicht die Vergel-
tung des Verstosses miissen im Vordergrund der
Uberlegungen bei der Anordnung von Diszipli-
narsanktionen stehen.

Das Disziplinarwesen im Freiheitsentzug hat
sowohl eine spezialpraventive als auch eine ge-
neralpraventive Auspragung. Einerseits soll die
dem Eingewiesenen auferlegte Disziplinar-
sanktion dazu beitragen, ihn positiv zu beein-
flussen, damit er zukinftig keine Disziplinar-
verstosse mehr begeht. Andererseits verhindert
die Isolierung des Betroffenen durch Einzelhaft
die Begehung von weiteren Verstéssen wahrend
der Dauer der Sanktion. Generalpraventiv wir-
ken die Disziplinarmassnahmen dadurch, dass
sie die anderen Insassen abschrecken sollen,
Disziplinartatbestdnde zu begehen, indem ih-
nen die moéglichen Konsequenzen fiir nicht re-
gelkonformes Verhalten exemplarisch vorge-
fithrt werden (Huber, 1995, 9 £.)36.

Das Disziplinarwesen soll die Einsicht der
Eingewiesenen stdrken, dass das Befolgen von
Normen, wie beispielsweise der Anstaltsord-
nung, das Zusammenleben von Menschen er-
leichtert. Somit lernt der Insasse, Regeln zu ak-
zeptieren und zu befolgen, was fiir ihn eine
nitzliche Erkenntnis fiir die Zeit nach der Ent-
lassung sein kann. Richtig verstanden, ange-
wandt und kommuniziert stellt die Disziplinar-
ordnung somit ein Element des auf Wiederein-
gliederung ausgerichteten Strafvollzuges dar.

2.4. Geltungsbereich

Zur Begrindung eines sog. Sonderstatusver-
héltnisses, frither besonderes Rechtsverhdltnis
genannt, wie beispielsweise bei der Unterstel-
lung unter eine Disziplinarordnung, muss die
betroffene Person in einem besonders engen
Verhailtnis zum Staat oder einer seiner 6ffent-
lichen Anstalten stehen, wodurch sich fiir diese
besondere Pflichten ergeben (Héfelin/Haller,
2001, N 328 ff.). Daraus folgt, dass sich der Gel-
tungsbereich fiir Massnahmen, die gestiitzt auf
ein besonderes Rechtsverhdltnis angeordnet
werden, auf diejenigen Personen und auf denje-
nigen Zeitraum beschrinkt, solange diese dem
besonderen Rechtsverhdltnis unterworfen sind.
Dies bedeutet konkret, dass beispielsweise Be-
sucher, die in eine Anstalt Drogen einschmug-
geln, nicht disziplinarisch, sondern nur straf-

sdtzlich eine Brief- und Paketsperre iiber die
fehlbaren Besucher zu verhdngen?’. Ein Straf-
gefangener kann ebenso wenig vor der Anstalt-
seinweisung wie nach der Entlassung fiir belei-
digende oder ehrenriihrige Ausserungen
gegentiber dem Personal diszipliniert werden.
Auch waére es rechtlich nicht statthaft, einen
Gefangenen nach erfolgter Einweisung in den
Strafvollzug fiir vor der Einweisung begangene
Verstosse disziplinarisch zu sanktionieren. Na-
turlich bleibt bei strafrechtlich relevanten Tat-
bestdanden immer die strafrechtliche Verfol-
gung vorbehalten. Auf Grund des Prinzips des
besonderen Rechtsverhdltnisses endet jede
Disziplinarmassnahme mit der Beendigung
dieses besonderen Status, d.h. mit der von der
zustandigen Behorde verfiigten bedingten Ent-
lassung oder gegebenenfalls mit der ganzlichen
Verbiissung der Strafe. Eine weiterfiihrende
Vollstreckung von Disziplinarmassnahmen
uber das Entlassungsdatum hinaus wiirde eine
unzuldssige Verlangerung der Strafe durch eine
Verwaltungsbehorde darstellen, welche als
Freiheitsberaubung zu qualifizieren ware.

Massgebend ist immer das Disziplinarrecht
des Gefdngnisses oder der Anstalt in welchem
der Eingewiesene seine Strafe verbiisst und
nicht das Recht des Kantons, welcher die Strafe
vollstrecken lasst. Dies bedeutet beispielsweise,
dass ein aus dem Kanton Freiburg Verurteilter,
welcher seine Strafe in einer Anstalt des Kan-
tons Bern verbiisst, gegebenenfalls nach den
Bestimmungen der Berner Strafvollzugsverord-
nung und der betreffenden Hausordnung diszi-
pliniert werden wiirde. Weil die gesetzliche
Hochstdauer fiir Arrestsanktionen (strikte Ein-
zelhaft) von Kanton zu Kanton stark variiert, be-
deutet dies im geschilderten Fall, dass der Frei-
burger Verurteilte wahrend des Vollzuges im
Kanton Bern fiir schwerwiegende Disziplinar-
tatbestande mit maximal bis zu 14 Tagen Einzel-
haft sanktioniert werden konnte, im Kanton
Freiburg jedoch mit bis zu 30 Tagen3s.

Zu keinem Unterbruch des besonderen
Rechtsverhadltnisses fiihrt die Beurlaubung, die
Verlegung in eine andere Anstalt oder aber der

36 Vgl. dazu auch Art. 4 des Disziplinarreglements der Anstalten Witzwil vom

1. Dezember 1996 (DR WW).
37 Vgl.dazu auch etwa Art. 14.1 DR WW.

38 Art.72 Abs. 1 der Berner Strafvollzugsverordnung (BSG 341.11); Art. 69 des
Reglements vom 9. Dezember 1998 liber die Gefangenen und Verwahrten
der Anstalten von Bellechasse (SGF 341.1.12); im Kanton Basel Stadt sind
beispielsweise nur Arreststrafen von maximal 10 Tagen zuldssig, vgl. § 35
Abs. 1lit. g der Verordnung vom 14. November 2000 {iber das Gefdngnis-
wesen (SG 258.900).

rechtlich belangt werden kénnen. Neben einer
Anzeige verbleibt der Anstaltsleitung als Haus-
herr der Anstalt zur Durchsetzung des Haus-
rechts eine Besuchssperre und eventuell zu-
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Gefangenentransport. Fiir disziplinarische Ver-
stosse wahrend dieser Phasen kann ein Gefan-
gener entweder von der Mutteranstalt oder aber
von der neuen Anstalt belangt werden (Huber,
1995, 18 f.). In der Praxis ist es jedoch aus
psychologischen Griinden einerseits und aus
beweis- und verfahrensrechtlichen Griinden
andererseits dusserst schwierig, Insassen fir
Tatbestande disziplinarisch zu sanktionieren,
welche sie noch in der alten Anstalt vertibt ha-
ben.

3. Disziplinarvergehen

Der Anstoss zur Einleitung eines Disziplinarver-
fahrens gibt immer der dringende Verdacht, ein
Insasse habe mit seinem Verhalten die anstalts-
interne Ordnung, welche das geordnete Zu-
sammenleben garantieren soll, schuldhaft ver-
letzt. Nicht jedes abweichende oder auffillige
Verhalten eines Insassen stellt jedoch ein Diszi-
plinarvergehen dar. Nur das fahrldssig oder vor-
sdtzliche Nichtbefolgen von Normen der Haus-
ordnung oder anderer Weisungen, wie auch das
sich Widersetzen gegeniiber Einzelanweisun-
gen von Bediensteten, stellt ein disziplinarisch
relevantes Verhalten dar. Ausserdem darf sich
der Betroffene nicht auf einen Rechtfertigungs-
grund berufen kénnen (Huber, 1995, 75).

Das Disziplinarrecht im Freiheitsentzug
kann in einen sog. allgemeinen und in einen be-
sonderen Teil gegliedert werden. Der allgemei-
ne Teil sollte sich mit Fragen des Anwendungs-
bereiches, der Zustdndigkeiten, d.h. welche
Behorde zur Anordnung von Disziplinarmass-
nahmen befugt ist, den einzelnen Disziplinar-
sanktionen, der Konkurrenz, des Riickfalls, des
Versuches und der Teilnahme (Anstiftung und
Gehilfenschaft) sowie mit der Verjahrung aus-
einander setzen. Wichtig ist, dass im allgemei-
nen Teil auf allfdllige Nebenfolgen von Diszipli-

3

)

Vgl. dazu Art. 67 Berner Strafvollzugsverordnung (BSG 341.11); Art. 16

DRWW.

40 Vgl. dazu hinten unter 5 und 6.

41 Botschaft 98.038, 147, BGE 108 Ib 163 f.

42 Gebrduchlich ist die Formulierung: «Als Disziplinartatbestdnde gelten ins-
besondere, ...», vgl. dazu beispielsweise Art. 71 Abs. 1 Berner Strafvoll-
zugsverordnung (BSG 341.11).

43 Vgl. dazu beispielsweise Art. 9.2 DR WW: Kameradendiebstahl: «Die

Aneignung von fremden beweglichen Sachen, die im Eigentum eines

Eingewiesenen stehen, in der Absicht, sich oder einen andern damit un-

rechtmdssig zu bereichern, gilt als rechtswidriger Eingriff in fremde Ver-

mogenswerte i.S.v. Art. 71 Abs. 1 Ziff. 3 StrVV BE und wird in einem leich-
ten Fall mit einem Verweis, in einem schweren Fall mit Arrest sanktio-
niert.».
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narsanktionen hingewiesen wird. Haufig haben
Disziplinarvergehen zusdtzliche Folgen nicht
disziplinarischer Art i.e.S. des Begriffes, d.h. die
Kirzung und oder Streichung von Verginsti-
gungen, wie die Teilnahme an sportlichen oder
kulturellen Freizeitveranstaltungen oder der
Beurlaubung. Diese Massnahmen stellen i.d.R.
eine Verfiigung in personlichen vollzugsrecht-
lichen Angelegenheiten dar und sind somit kei-
ne eigentlichen Disziplinarsanktionen3®. Aus der
Sicht des direkt betroffenen Insassen sind ins-
besondere Bestimmungen iiber den Ablauf des
Disziplinarverfahrens und tiber die mdoglichen
Rechtsmittel, welche gegen den Entscheid zur
Verfligung stehen, von Bedeutung?.

Im besonderen Teil einer Disziplinarord-
nung sollten die einzelnen Disziplinartatbe-
stande aufgefiihrt werden. Es steht zwar ausser
Frage, dass eine abschliessende Regelung der
einzelnen verponten Lebenssachverhalte, die
zu einer disziplinarischen Ahndung fiithren
konnen, in einem Reglement aufgezahlt werden
konnen4!. Es muss somit auf Generalklauseln
und nicht abschliessende Aufzdhlungsmetho-
den zuriickgegriffen werden, um nicht alltdgli-
che Verfehlungen, welche die Anstaltsordnung
storen konnten, trotzdem sanktionieren zu kén-
nen%2, Nicht desto trotz sollten m.E. die ge-
brdauchlichsten Disziplinartatbestande explizit
normiert sein. Zudem wdire winschenswert,
wenn die konkreten Rechtsfolgen fiir die hdu-
figsten Verstosse, wie bei einer strafrechtlichen
Norm des besonderen Teils des Strafgesetzbu-
ches, nach der Umschreibung des einzelnen
Tatbestandes aufgefiihrt waren*3. Es versteht
sich von selbst, dass sich die Behorde, welche
die Disziplinargewalt ausiibt, jeweils einen
Disziplinarsanktionsrahmen im Reglement
vorbehalten sollte, um nicht gdnzlich auf das ihr
zustehende Ermessen zu verzichten. Die Publi-
kation der wichtigsten Strafrahmen im anstalts-
internen Reglement trdagt m.E. einerseits zu
einer erh6hten Rechtssicherheit fiir die Rechts-
unterworfenen bei, was sich positiv auf die Ak-
zeptanz von allfilligen Sanktionen auswirkt.
Anderseits schrankt die Entscheidbehorde da-
durch jedoch bewusst ihren Ermessensspiel-
raum bei der Sanktionszumessung ein.

Zu den wichtigsten Disziplinarvergehen,
welche in einer Hausordnung oder Disziplinar-
ordnung im Freiheitsentzug geregelt werden
sollten, zahlen die Flucht, der Versuch dazu und
die damit zusammenhdngenden Vorbereitungs-
handlungen, die Tatbestinde im Zusammen-
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hang mit dem Arbeitsbereich der Eingewie-
senen, namentlich die Stérung des Arbeitsbe-
triebes, wie beispielsweise die Sabotage, der
verspatete Arbeitsbeginn, das unerlaubte Ent-
fernen vom zugewiesenen Arbeitsplatz und die
vorsdtzliche Beschddigung von Werkzeugen
und Maschinen, die Suchtmitteltatbestdnde,
wie der Besitz, Handel, Konsum und das Ein-
schmuggeln von Drogen, Alkohol und nicht
bewilligten Medikamenten, die mit allfdlligen
Kontrollen zusammenhidngenden Widersetz-
lichkeiten, wie die Verweigerung oder Verfdl-
schung von Urinproben und Atemlufttests. Ein
weiteres Feld, welches immer wieder Anlass zu
Disziplinarverstossen gibt, stellt die Beurlau-
bung der Inhaftierten dar. Diese Tatbestdnde
lassen sich unter den Begriff Urlaubsmiss-
brauch subsumieren. Darunter fallen etwa die
verspatete Urlaubsriickkehr, welche noch nicht
als Flucht qualifiziert wird, das Nichteinhalten
von Auflagen wie z.B. Alkoholverbote und Ray-
on- und Kontaktsperren, die im Sinne des Op-
ferschutzes erlassen wurden, das Nichteinhal-
ten von Terminen bei sog. Sachurlauben. Weiter
fallen ins Gewicht der Konsum von verbotenen
Drogen im Urlaub und das erneute Delinquie-
ren im Urlaub, welches beim sog. Schwarzfah-
ren (Benutzung offentlicher Transporteinrich-
tungen ohne im Besitze eines giiltigen Billetts
zu sein) beginnt und in Ausnahmefillen bei
schwerwiegenden Delikten gegen Leib und Le-
ben oder die sexuelle Integritit endet. Es ver-
steht sich von selbst, dass im Fall von erneuter
Delinquenz im Urlaub nicht nur disziplinar-
rechtliche Massnahmen ergriffen werden, son-
dern ebenfalls ein strafrechtliches Verfahren
eroffnet wird. Eine weitere wichtige Tatbe-
standsgruppe bilden die Disziplinarvergehen
gegen die psychische und physische Integritdt
der Bediensteten, wie die Widersetzlichkeiten,
d.h. das Nichtbefolgen von Anweisungen des
Personals, die verbale Aggression gegeniiber
dem Personal (Beschimpfungen und Beleidi-
gungen), Drohungen, An- und Ubergriffe auf
das Personal, die in Ausnahmeféllen bis zu
Korperverletzungstatbestanden im strafrecht-
lichen Sinne eskalieren kénnen. Mit Ausnahme
des Tatbestandes des Nichtbefolgens von An-
weisungen konnen die letztgenannten Diszipli-
narvergehen natiirlich auch zwischen Insassen
vorkommen. Weitere Tatbestinde bilden die
sog. Vermogensdelikte, wie etwa die Entwen-
dung, der Diebstahl und Kameradendiebstahl
sowie die Sachbeschdadigung. Abschliessend sei

noch auf den Tatbestand der unerlaubten Kon-
taktaufnahme mit Personen innerhalb und
ausserhalb der Anstalt sowie auf den Besitz von
verbotenen Gegenstdnden, wie Werkzeuge,
Waffen und Telekommunikationsmittel hinge-
wiesen. Einige Anstalten kennen tiberdies auch
ein Bargeldverbot innerhalb der Anstalt, wel-
ches dazu beitragen soll, den Schmuggel von
unerlaubten Substanzen zu unterdriicken.

4. Disziplinarsanktionen

Nach den Bestimmungen des Entwurfes zum
neuen allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches
soll der Begriff der Disziplinarsanktion fiir eine
disziplinarrechtliche Bestrafung von Gefange-
nen und Eingewiesenen in der ganzen Schweiz
gebrauchlich werden. Gemass Art. 91 Abs. 2 des
Entwurfes 1998 gelten der Verweis, der zeit-
weise Entzug oder die Beschrankung der Verfii-
gung lber Geldmittel, der Freizeitbeschafti-
gung oder der Aussenkontakte sowie der Arrest
im Sinne einer zusdtzlichen Freiheitsbeschrdn-
kung als Disziplinarsanktionen.

Diese bundesrechtliche Regelung stellt eine
Besserstellung des Rechtsschutzes der Gefan-
genen dar, ist die Aufzdhlung doch als ab-
schliessend zu qualifizieren. Die Kantone
diirfen somit kiinftig keine andersartigen Diszi-
plinarsanktionen verhdngen, als diejenigen,
welche im Bundesrecht vorgesehen sind. Leider
hat es der Bundesgesetzgeber unterlassen, eine
fiir die Schweiz einheitliche Hochstdauer der
Arrestsanktion vorzusehen. Gerade diese Stra-
fe stellt eine dusserst einschneidende zusdtzli-
che Beschriankung der personlichen Freiheit
der Gefangenen dar, weshalb sich eine gesetzli-
che Normierung und Vereinheitlichung im Sin-
ne des Grundrechtsschutzes gerechtfertigt wa-
re. Auch hitte sich eine zeitliche Limitierung
des Entzuges oder der Beschrankung der Frei-
zeitaktivitditen und der Aussenkontakte aufge-
drangt, handelt es sich doch gerade in diesen
Bereichen um besonders starke Einschrankun-
gen der personlichen Freiheit des Gefangenen
wahrend des Vollzuges.

Das Bundesgericht hdlt fest, dass Gefangene,
welche sich nicht der Disziplinarordnung im
Gefdngnis unterziehen, stirkere Eingriffe in ih-
re personliche Freiheit erdulden miissen, als
diejenigen, welche sich regelkonform verhal-
ten. Zur Durchsetzung des Gefangnisregle-
ments diirfen Disziplinarsanktionen von einer
gewissen Empfindlichkeit sein. Eine Kumula-
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tion von Sanktionen ist grundsatzlich zuldssig.
Eine Beschrankung der Aussenkontakte tiber
eine ldngere Zeit, wie beispielsweise der gleich-
zeitige Fernseh-, Radio- und Zeitungsentzug
kann jedoch kaum als grundrechtskonform
ausgelegt werden. Als Einzelmassnahme, wel-
che mehrere Wochen dauert, rechtfertigt sich
eine solche Einschrankung nur flir schwerwie-
gende oder wiederholte Disziplinarvergehen?4.
Im Falle von schweren Verstdssen ist eine Ar-
reststrafe, welche die personliche Freiheit mas-
siv einschrankt, zuldssig. So ist ein Entzug des
Spazierganges wahrend den ersten drei Arrest-
tagen vom Bundesgericht als mit der Verfas-
sung vereinbar bezeichnet worden*>. Hingegen
sind heute weder hartes Lager, Kostschmale-
rung noch Dunkelarrest tolerierbar. Diese
Massnahmen stellen eine klare unmenschliche
und erniedrigende Behandlung dar, welche
nach Art. 3 EMRK verboten ist (vgl. Huber, 1995,
116 ff.; Ackermann, 2002, 835 ff.)40.

5. Disziplinarverfahren
Als allgemeiner Verwaltungsrechtsgrundsatz
gilt, dass die Begriindung, Anderung oder die
Aufhebung von Rechten oder Pflichten der
Biirger durch Verfligung erfolgen muss?’. Die
Schweiz folgt somit im Verwaltungsrecht dem
Primat der Verfiigung. Dieses Prinzip hat auch
im Freiheitsentzug seine Giiltigkeit. Obwohl
sich das Disziplinarverfahren fiir Disziplinar-
vestosse im Freiheitsentzug nach den jeweils
einschldgigen kantonalen Verfahrensbestim-
mungen richtet, sind wegen des Grundrechts-
schutzes der Bundesverfassung gewisse Recht-
sprinzipien zwingend zu respektieren.

Ein Disziplinarentscheid stellt verfahrens-
rechtlich eine Verfligung dar und muss deshalb
als solche gekennzeichnet werden. Daneben

Vgl. dazu BGE 118 Ia 88 f. Erw. 1.

BGE 118 1a 90 f. Erw. t.; vgl. dazu aber die Stellungnahme des Bundesrates
zum Bericht der CPT zum Besuch der Schweiz im Jahre 2001, Art. 113 S. 46:
In diesem empfiehlt das CPT hingegen, dass bei Arreststrafen ein Spa-
ziergang bereits ab dem ersten Tag der Einzelhaft zu gewdhren sei. Des-
halb ist anzunehmen, dass das Bundesgericht seine Rechtsprechung zum
Spaziergang wéhrend des Arrestes gemdss den Empfehlungen des CPT
bei der ndchsten sich bietenden Gelegenheit anpassen wird.

Vgl. dazu Art. 37 der Europdischen Strafvollzugsgrundsdtze.

Zum Verfligungsbegriff auf Bundesebene vgl. Art. 5 des Bundesgesetztes
vom 20.12.1968 iiber das Verwaltungsverfahren (SR 172.021).

Vgl. dazu Art. 36 Abs. 3 der Europdischen Strafvollzugsgrundsdtze.

Vgl. dazu Art. 36 Abs. 4 und 60 Abs. 2 der Europdischen Strafvollzugsgrund-
sdtze.

Vgl. dazu Art. 35 lit. d der Europdischen Strafvollzugsgrundsdtze.
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muss der Adressat der Verfligung angefiihrt
werden. Die Sachverhaltsschilderung, welche
in der Anstaltswelti.d.R. als Rapport bezeichnet
wird, bildet die Basis des Verfahrens. Im Rap-
port wird dem betroffenen Insassen vorgehal-
ten, welchen disziplinarrechtlich relevanten
Verstossen er sich schuldig gemacht haben soll.
Dem zu Beschwerenden ist zwingend das recht-
liche Gehor zu schenkens. Er kann somit seine
Sichtweise des Sachverhaltes darlegen. Beste-
hen sprachliche Schwierigkeiten, muss, wenn
die Verstandigung nicht anders sichergestellt
werden kann, ein Dolmetscher beigezogen wer-
den#*.In der Praxis behilft man sich jedoch hadu-
fig Mitgefangener, die mit dem Einverstandnis
des Betroffenen als Ubersetzer fungieren. Der
Eingewiesene muss, auch wenn er das rechtli-
che Gehor nicht wahrnimmt, aus verfahrens-
rechtlichen Uberlegungen unterschriftlich be-
statigen, dass ihm dieses gewahrt worden ist.
Verweigert er diese Bestatigung, was in der Re-
alitdt hdufig vorkommt, ist es ratsam, dass die
Beamten, welche bei der Gewdahrung des recht-
lichen Gehores anwesend waren, unterschrift-
lich bestéatigen, dass dem Betroffenen die Mog-
lichkeit zur Wahrung des rechtlichen Gehors
ermoglicht worden ist. Anschliessend ist die
verfiigende Behorde von Amtes wegen ver-
pflichtet, im Rahmen des Beweisverfahrens al-
le be- und entlastenden Fakten zu sammeln, um
diese dann zu wiirdigen. Sie darf jedoch nur auf
diejenigen Sachverhalte eingehen, d.h. juri-
stisch wiirdigen, welche dem betroffenen Insas-
sen im Rahmen des rechtlichen Gehors vorge-
halten worden sind, d.h. zu welchen dieser Stel-
lung nehmen konnte. Der Entscheid stellt dann
das Resultat des Beweisverfahrens und der Be-
weiswiirdigung dar. Er beinhaltet die zur An-
wendung gelangende Rechtsgrundlage und die
ausgefdllte Sanktion. Die Rechtsmittelbeleh-
rung ist zwingend nach dem Entscheid auf der
Verfiigung anzufithren und muss den Be-
schwerten mindestens lber die Beschwerde-
frist und die Beschwerdeinstanz (Rechtsmittel-
instanz) informieren’. Der Entscheid ist dem
betroffenen Insassen zu eréffnen. Er hat unter-
schriftlich zu bestdtigen, dass er vom Entscheid
und von der Rechtsmittelbelehrung Kenntnis
erhalten hat. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die
Beschwerdefrist zu laufen. Verweigert der Be-
troffene diese Bestitigung der Kenntnisnahme,
ist wie im Falle der Gewdhrung des rechtlichen
Gehors zu verfahren. Das CPT hat in seinem
letzten Besuch in der Schweiz darauf hingewie-
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sen, dass jede Anstalt, welche Disziplinarsank-
tionen anordnet, ein Register der Entscheide
fithren soll>t.

6. Rechtsmittelverfahren
Disziplinarsanktionen beschrdanken die im
Freiheitsentzug bereits ohnehin stark einge-
schrankten Grundrechte, insbesondere der per-
sonlichen Freiheit, noch zusatzlich. Deshalb
kommt dem Rechtsschutz der dem besonderen
Rechtsverhdltnis unterstellten Eingewiesenen
eine dusserst wichtige Bedeutung zu. Wie be-
reits erwdhnt, stellt die Rechtsmittelbelehrung
auf der Disziplinarverfliigung eine Giltigkeits-
voraussetzung dar. In der Regel wird der von der
Anstaltsleitung geféllte Entscheid vom zustan-
digen Departement tUberpriift. Gegen diesen
Rechtsmittelentscheid ist dann leider in vielen
Kantonen nur ein Weiterzug an die Gesamtre-
gierung moglich>2. Mit anderen Worten ausge-
druckt, heisst dies, dass in vielen Kantonen nur
eine zweifache verwaltungsinterne Uberprii-
fung moglich ist. Eine unabhédngige richterliche
Uberpriifung mit vollstindiger Kognition bleibt
somit den Betroffenen in vielen Kantonen nach
wie vor vorenthalten (Huber, 1995, 60)53. Auch
die Revision des Bundesrechtspflegegesetzes,
welche heute die Kantone verpflichtet, in ver-
waltungsrechtlichen Streitsachen des Bundes-
rechtes, welche mit Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde ans Bundesgericht weitergezogen
werden konnen, eine letztinstanzliche kantona-
le richterliche Behorde vorzusehen, brachte den
Strafgefangenen keine bessere Rechtstellung,
weil das Disziplinarwesen in den Anstalten eine
reine Kkantonale Rechtsetzungsmaterie dar-
stellt. Als unabhédngige richterliche Instanz ver-
bleibt deshalb hdufig nur das Bundesgericht,
welches mit der staatsrechtlichen Beschwerde
wegen Verletzungen von Grundrechten angeru-
fen werden kann, aber nicht liber eine vollstan-
dige Kognition verfiigt.

Noch im Jahre 1991 entschied das Bundesge-
richt, dass eine Arreststrafe von zweiTagen Dau-
er noch nicht unter den Schutz von Art. 6 Ziff. 1
EMRK falle, welche eine unabhidngige richterli-
che Priifung von zivilrechtlichen Anspriichen
und strafrechtlichen Anschuldigungen ver-
langts4. Im Jahre 1992 stellte das Bundesgericht
jedoch fest, dass sich im Lichte der neueren
Rechtsprechung in Bezug auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK
ein verbesserter Grundrechtsschutz der Gefan-
genen rechtfertige. Fiir schwere Disziplinarver-

gehen driange sich eine richterliche Uberprii-
fung des Entscheides auf®s. Diese Meinung des
Bundesgericht ist zu teilen. Leider enthalt der
Entwurf zur Anderung des Allgemeinen Teils
des Strafgesetzbuches die im Vorentwurf noch
enthaltene Bestimmung nicht mehr, wonach
Disziplinarentscheide einer richterlichen Uber-
priifung zugdnglich sein miissen®. Aus heu-
tigem Grundrechtsverstindnis miissten alle Dis-
ziplinarentscheide einer letztinstanzlichen kan-
tonalen richterlichen Uberpriifung zuginglich
sein. Es ist zu hoffen, dass sich das Bundesge-
richt in absehbarer Zeit erneut zu dieser Frage
dussern kann und dann in diesem Sinne ent-
scheiden werden wird. Als Ideallésung kénnte
m.E. ein zweistufiges kantonales Rechtsmittel-
verfahren angesehen werden. Die Verfiigung
der Anstaltsleitung sollte in einer ersten Instanz
verwaltungsintern tberprift werden. Dieser
Entscheid misste dann an das kantonale Ver-
waltungsgericht weitergezogen werden kon-
nen. Dadurch wéare eine unabhédngige richterli-
che Uberpriifung garantiert und mogliche Kon-
flikte mit Art. 6 Abs. 1 EMRK ausgeraumt.

7. Kurze Wiirdigung

Aus rechtsstaatlicher Sicht und vom Gesichts-
punkt eines verbesserten Grundrechtsschutzes
drangt sich im Bereich des Disziplinarrechts im
Freiheitsentzug eine konkrete Bundesregelung
auf. Die in Art. 91 des Entwurfes zum neuen All-
gemeinen Teil des Strafgesetzbuches vorgese-
hene zaghafte Regelung des Disziplinarrechts
auf Bundesebene stellt m.E. einen Schritt in die
richtige Richtung dar, bleibt jedoch auf halbem-
Wege stecken. Neben einer Definition, die dar-
legt, welche Handlungen disziplinarrechtlich
geahndet werden konnen und einer abschlies-
senden Aufzdhlung der Sanktionen, wire zwin-
gend eine Begrenzung der Hdéchstdauer der
Sanktionen notwendig gewesen sowie eine Vor-
schrift, die bestimmen wiirde, dass Disziplinar-
entscheide einer letztinstanzlichen kantonalen
richterlichen Uberpriifung zuginglich sein
mussten. Es stellt sich somit auch in diesem Zu-

5

—

Anstalten des Kantons Bern vorschreibt.

52 Vgl. dazu etwa Art. 79 Berner Strafvollzugsverordnung (BSG 3411.11).
53 Huber, 1995, 6 enthilt eine Ubersicht {iber die Rechtsmittelwege der Kan-

tone.
54 BGE 117 Ia 187 ff.
55 BGE 118 Ia 90.
56 Art. 92 Vorentwurf zur Revision des AT StGB.
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Bericht (Fn. 45), S. 47, vgl. dazu auch Art. 78 Berner Strafvollzugsverord-
nung (BSG 341.11), welcher ein solches Register fiir die Gefdngnisse und
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sammenhang die Frage, ob es in der heutigen
Zeit nicht ratsam wdre, in einem Bundesrah-
mengesetz zum Freiheitsentzug alle grund-
rechtsrelevanten Einschrankungen und die
dazu notwendigen Verfahren und Rechtsmittel-
wege einheitlich und EMRK-konform zu re-
geln. Dariiber hinaus sollte auch geprtift wer-
den, ob es im Bereich der Vollstreckung von
strafrechtlichen Sanktionen auf Grund der
zunehmenden Belastung der ordentlichen Ge-
richte und der immer grosseren Spezialisierung
in diesem Fachgebiet, namentlich auch wegen
der in der Revision des Allgemeinen Teils des
Strafgesetzbuches vorgesehenen neuen Kom-
petenzen der Gerichte in der Strafvollstre-
ckung, nicht ratsam ware, sog. Fachrichterstel-
len nach franzosischem Vorbild57 in den Kanto-
nen zu schaffen, welche sich ausschliesslich mit
der Strafvollstreckung beschiftigen wiirden
(Brdgger, BaKomm, Vor Art. 35 N 31, Art. 37 N 7).
Das Ergebnis solcher Anderungen wiirde si-
cherlich zu einem verbesserten Grundrechts-
schutz der Eingewiesenen fiihren, was aus
rechtsstaatlicher Betrachtungsweise zu begris-
sen ware.

Dr. iur. Benjamin F. BRAGGER
Brugerastrasse 34

CH-3186 Diidingen

e-mail: benjamin.braegger @gst.admin.ch

57 Sog.Juges de l'application des peines.

34 | Heft 1/03 SZK | RSC | SJC

Literatur

Ackermann J.-B., Disziplinarstrafen in Ziircher Gefdng-
nissen und EMRK 3, in: FS fiir Stefan Trechsel, Schult-
hess polygraphischer Verlag, Ziirich, 2002, 835 —- 859.

Bragger B. E. Vor Art. 35, Art. 37, in: Basler Kommentar
zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, Bd. I, Verlag
Helbing & Lichtenhahn, Basel, 2002.

Bragger B. F, Gemeinniitzige Arbeit als Alternativsanktion
in der Schweiz, ZStrR 120 (2002), 183 - 196.

Cloer E., Disziplinieren und Erziehen. Das Disziplinarpro-
blem in piddagogisch-antropologischer Sicht, Bad
Heilbronn, 1982.

Foucault M., Uberwachen und Strafen, Die Geburt des Ge-
féangnisses, aus dem Franzosischen iibersetzt, Suhr-
kamp Verlag, Frankfurt am Main, 1994.

Hiberli H., Die Disziplinarstrafen gegeniiber Straffilligen
in den schweizerischen Strafanstalten, Diss., Ziirich,
1909.

Hifelin U./ Haller W., Schweizerisches Bundesstaatsrecht,
Verlag Schulthess Juristische Medien AG, 5. Auflage,
Ziirich, 2001.

Haller W, Kommentar zur Personlichen Freiheit, in: Kom-
mentar zur BV, BS, ZH, BE, Bde.I-1V, ].-F. Aubert, K. Ei-
chenberger, J. P Miiller, R. A. Rhinow, D. Schindler,
(Hrsg.), Basel, Ziirich, Bern, 1987-1996.

Huber L., Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, Unter
besonderer Wiirdigung des Einflusses bundesrecht-
licher Verwaltungs- und Verfassungsgrundsdtze auf
das kantonale Gefdngnisdisziplinarrecht, Basler Stu-
dien zur Rechtswissenschaft, Reihe B: Offentliches
Recht, Band 46, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel,
1995.

Kaiser G. / Kerner H.-J. / Schéch H., Strafvolizug, Eine
Einfiihrung in die Grundlagen, 4. Aufl.,, UTB C. F. Miil-
ler Juristischer Verlag, Heidelberg, 1991.

Knapp B., Art. 64bis, in: Kommentar zur BV, Bde. I-1V, J.-F.
Aubert, K. Eichenberger, J. P. Miiller, R. A. Rhinow, D.
Schindler, Hrsg., Basel, Ziirich, Bern, 1987-1996.

Riklin F, Das schweizerische Strafvollzugsrecht, Aktuelle
Situation, Probleme, Reformmoglichkeiten, in:
J. Schuh, Schweizerische Arbeitsgruppe fiir Krimi-
nologie, (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Straf- und
Massnahmenvollzuges, Verlag Riilegger, Griisch, 1987,
335 -350.

Villiger M., E. Handbuch der Europdischen Menschen-
rechtskonvention, unter besonderer Berticksichtigung
der schweizerischen Rechtsgrundlage, Schulthess
polygraphischer Verlag, Ziirich, 1999.



	Überblick über das Disziplinarrecht im schweizerischen Freiheitsentzug

